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Änderungen in der Lohnabrechnung zum 01.01.2009       
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bereits heute stehen wichtige Änderungen zum Jahreswechsel fest, die sich sowohl auf Ihre 
Arbeitsplanung als auch auf Ihre Finanzplanung auswirken. Im „Gesetz zur Modernisierung 
der gesetzlichen Unfallversicherung“ (Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz, UVMG) 
sind zwei Themen enthalten, die beide für die Lohnabrechnungen 2009 relevant sind.  
 
Die Rentenversicherung wird künftig auch die Meldungen der Arbeitgeber zur 
Unfallversicherung verarbeiten und prüfen. Dazu wird das bestehende Meldeverfahren 
erweitert. Bereits ab Januar 2009 sind mit jeder DEÜV-Entgeltmeldung (Jahres- bzw. 
Unterbrechungsmeldung) die unfallversicherungsrelevanten Daten personenbezogen an die 
Krankenkassen zu übermitteln. Und das gilt auch für kurzfristig Beschäftigte (Arbeitsverhältnis 
auf 2 Monate oder 50 Tage begrenzt).  
Spätestens zur Lohnabrechnung  Januar müssen deshalb die erforderlichen 
Strukturdaten aus dem Veranlagungsbescheid Ihrer Berufsgenossenschaft für 2009 
vorliegen. Bitte senden Sie uns die jeweiligen Veranlagungsbescheide rechtzeitig zu.  
 
Im Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz ist außerdem die Neuregelung der 
Insolvenzgeldumlage enthalten. Danach sind die Beiträge zur Insolvenzgeldumlage ab 2009 
monatlich zusammen mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag an die Krankenkassen 
abzuführen. Das gilt auch für die geschätzten Beitragsnachweise, die bereits zusammen mit der 
Dezember-Abrechnung erstellt werden. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig, wenn Ihre 
Arbeitnehmer nicht insolvenzgeldpflichtig sind. 
 
Eine weitere wichtige Änderung ab 01.01.2009 ist die Einführung der Sofortmeldung in neun 
Branchen. Zu diesen betroffenen Branchen gehören u.a. das Gaststätten- und 
Beherbungsgewerbe, das Gebäudereinigungsgewerbe und die Fleischwirtschaft. 
Die Arbeitgeber in den betroffenen Wirtschaftszweigen haben dann die Pflicht, für ihre neuen 
Mitarbeiter vor Beginn der Beschäftigung den Tag der Beschäftigungsaufnahme elektronisch 
bei der Deutschen Rentenversicherung zu melden. 
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Liegt bei einer Kontrolle für einen Beschäftigten keine Sofortmeldung vor, ist dies ein 
Verdachtsmoment auf Schwarzarbeit. Es ist also wichtig, dass der neue Arbeitnehmer 
rechtzeitig angemeldet wird. 
Zur Vermeidung von Unannehmlichkeiten erhalten Sie einen Personalfragebogen zur Erstellung 
der Sofortmeldung in der Anlage. Senden Sie diesen Personalfragebogen, bitte spätestens 
einen Tag vor Arbeitsbeginn des neuen Arbeitnehmers an uns, damit wir die Sofortmeldung 
rechtzeitig erstellen können. 
Den Personalfragebogen finden Sie auch auf unserer Homepage www.k-steuer.de. 
 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
Patric Thiel 
Steuerberater  






